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Vollzug des Wasserrechts und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsvorprüfung zur Plangenehmigung 
für die Umgestaltung des Osterbachs im Zuge des Ersatzbaus der Brücke BW 19b auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 258/3, 18/15, 18/28, 18/31, 19/2, 18/3 und 18/2 der Gemarkung 
Gündlkofen, Gemeinde Bruckberg 

Bekanntgabe 

Die Tiefbauverwaltung des Landkreises Landshut beantragt die Erteilung einer Plangenehmigung 
für die Umgestaltung des Osterbachs im Zuge des Ersatzbaus der Brücke BW 19b auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 258/3, 18/15, 18/28, 18/31, 19/2, 18/3 und 18/2 der Gemarkung Gündlkofen, 
Gemeinde Bruckberg. 

Gemäß §5 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. 
V. m. Ziffer 13.18.2 der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zum UVPG ist für eine 
kleinräumige naturnahe Umgestaltung eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen.  
Die standortbezogene UVP-Vorprüfung erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 UVPG i. V. m. Anlage 3 Nr. 2.3 
zum UVPG. 

Die Vorprüfung aller zum Prüfungszeitpunkt bekannten Fakten ergab, dass das Vorhaben keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf.  

Dieses Vorprüfungsergebnis wird gemäß § 5 Absatz 2 UVPG bekanntgegeben. Die 
entscheidungsbegründenden Unterlagen können während der allgemeinen Dienststunden – nach 
vorheriger Terminabsprache - im Zimmer 405 des Landratsamts Landshut eingesehen werden. 
 
 
Landshut, 22.07.2021 
Landratsamt Landshut 
-Sachgebiet 23- 
Herrmann 
 
(Nr. 23-6418.1/6-3-6779 vom 22.07.2021) 
 
 
 
 
Zweckverband berufliche Schulen Landshut (Stadt und Landkreis) 
 
Veräußerung eines Rasen-/Kommunaltraktors der Staatl. Berufsschule 1 Landshut 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Staatl. Berufsschule 1 in Landshut bietet einen gebrauchten Rasen-/Kommunaltraktor zum 
Verkauf an. Es handelt sich hierbei um einen Traktor der Firma John Deere des Typs 355D aus 
dem Baujahr 1999. Die Maschine verfügt über einen 2 Zylinder Diesel Yanmar Motor mit 18 PS, 
ein 3-Messer-Mähwerk von 122 cm sowie ein hydraulisches Schneeräumschild und war bislang 82 
Betriebsstunden im Einsatz. Der Traktor springt an, stottert aber aufgrund eines Kraftstoff-
problems. Zudem ist die Motorhaube geklebt. 

Sollten Sie Interesse haben, können Sie die Maschine nach vorheriger Rücksprache mit Herrn 
Florian Maier (Tel. Nr.: 0171/3289419 oder 0871/9630-295 bzw. florian.maier@bs1-Landshut) in 
der Staatl. Berufsschule 1 besichtigen.  

Der Transport ist vom Käufer auf eigene Kosten selbst zu organisieren. Das Mindestgebot beträgt 
2.500,00 €.  

Der Zeitraum für die Abgabe eines Kaufangebots beginnt am 02.08.2021 um 08:00 Uhr und endet 
am 13.08.2021 um 12 Uhr. 

Das verbindliche Kaufangebot ist in einem verschlossenen Umschlag, welcher deutlich als 
Angebot gekennzeichnet ist, beim Zweckverband berufliche Schulen Landshut in der Veldener Str. 
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15, 84036 Landshut, einzureichen. Aus dem Angebot müssen der Bieter und der Gebotspreis 
eindeutig erkennbar sein.  

Der Zuschlag ergeht an den Meistbietenden; bei identischen Angeboten entscheidet das Los. Die 
Maschine bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Zweckverbandes 
berufliche Schulen.  

Da es sich um gebrauchte Schulausstattung handelt, werden keine Gewährleistungspflichten 
übernommen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. 
Sabine Lechner 
 
(ZVBSL vom 22.07.2021) 
 
 
 
 
Auszeichnung mit der Verdienstmedaille des Landkreises 
 
In der Kreistagssitzung am 26.07.2021 wurden folgende Personen, für ihre Verdienste um den 
Landkreis Landshut ausgezeichnet:  

Mit der Verdienstmedaille des Landkreises Landshut in Gold wurden folgende Kreisräte 
ausgezeichnet:  

 Bauer Hans, Ergolding  
 Deller Toni, Ergolding 
 Keil Hans, Hohenthann 
 Wolf Arno, Pfeffenhausen  
 
Mit der Verdienstmedaille des Landkreises Landshut in Silber wurden folgende Kreisräte 
ausgezeichnet:  

 Babl Gerhard, Velden  
 Emslander Thomas, Ergolding 
 Engelhard Christel, Altdorf 
 Loibl Thomas, Rottenburg  
 Radlmeier Helmuth, Ergoldsbach 
 
Landshut den 27.07.2021 
Abteilung 1A 
 
(Nr. 0190.2/3 vom 27.07.2021) 
 
 
 
 
Landshut, den 29.07.2021 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


